
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn,
Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/22684 –

Förderanträge zivilgesellschaftlicher Organisationen und ihre Überprüfung durch
den Verfassungsschutz
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 19/21848)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Zivilgesellschaftliche Organisationen, die Anträge auf Fördermittel bei Res-
sorts des Bundes stellen, müssen damit rechnen, vom Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (BfV) überprüft zu werden. Das sog. Haber-Verfahren wird seit 
2004 vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) angebo-
ten und weckt nicht nur den Unmut der antragstellenden Organisationen, son-
dern auch rechtliche Zweifel. So kritisiert etwa der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kelber, der Verfassungs-
schutz habe für seine diesbezügliche Tätigkeit überhaupt keine Rechtsgrundla-
ge. Die Fragestellerinnen und Fragesteller halten es allgemein für ein Prob-
lem, wenn dem Inlandsgeheimdienst faktisch ein Mitspracherecht über För-
deranträge zukommt (vgl. Bundestagsdrucksache 19/21848).

Bislang hat die Bundesregierung keine Auskunft darüber erteilt, wie viele zi-
vilgesellschaftliche Organisationen in der Vergangenheit in dieser Hinsicht 
überprüft worden sind. Die Darlegungen der Bundesregierung in ihrer Ant-
wort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdruck-
sache 19/21848 halten die Fragestellerinnen und Fragesteller nicht für ausrei-
chend.

Die Bundesregierung beantwortet die Frage, wie viele Projektträger in den 
Jahren 2018 und 2019 auf Ersuchen von Bundesressorts vom BfV überprüft 
worden sind, nicht, sondern teilt lediglich mit, eine zentrale Speicherung der 
ergangenen Ersuche erfolge nicht. Anfragen und Antworten seien „nicht retro-
grad auswertbar.“

Doch auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. antwortete die 
Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 19/2086, dass im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend insgesamt 51 Projektträger anlassbezogen einer 
Überprüfung auf mögliche verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse unterzo-
gen wurden. Der Zeitraum bezog sich dabei auf drei Jahre.
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Wenn in diesem Fall eine „retrograde Auswertung“ der Überprüfungspraxis 
möglich war, sollte dies nach Auffassung der Fragestellerinnen und Fragestel-
ler auch bei der Praxis anderer Ressorts bzw. anderer Programme möglich 
sein.

Zudem lassen sich nicht nur zentrale, sondern auch dezentrale Speicherungen 
auswerten. Eine Begründung, warum eine Auswertung der Unterlagen, ein-
schließlich von Projekt- oder Förderakten, nicht möglich sein sollte, hat die 
Bundesregierung in ihrer Antwort auf Bundestagsdrucksache 19/21848 nicht 
gegeben. Dort finden sich lediglich Hinweise auf einen nicht näher umschrie-
benen „immensen Aktenbestand“.

Ressorts, die die Überprüfungspraxis durch das BfV nutzen, sind nach Anga-
ben der Bundesregierung das Bundesministerium des Innern für Bau und Hei-
mat, das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung sowie das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Bundesregierung legte 
darüber hinaus dar, dass die Ressorts in unterschiedlicher Weise die Beizie-
hung von Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden dokumentieren oder 
darauf verzichten, führte aber nicht weiter aus, welche Ressorts hier welcher 
Praxis folgen (vgl. Vorbemerkung der Bundesregierung und Antwort zu Frage 
1 auf Bundestagsdrucksache 19/9152).

Widersprüchlich ist aus Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller zudem, 
inwiefern bei der Überprüfung durch das BfV auch personenbezogene Daten 
übermittelt werden. In der Antwort zu Frage 6 der Kleinen Anfrage der Frakti-
on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN teilt die Bundesregierung mit, es würden 
grundsätzlich „Name und Sitz der Organisation übermittelt“, diese Daten seien 
„öffentlich zugänglich und nicht personenbezogen“. Demgegenüber teilt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort zu Frage 5der Kleinen Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/21848 mit, die Anfragen der Bun-
desressorts beim BfV könnten sich „auf Organisationen oder natürliche Perso-
nen“ beziehen,.

Zur Frage der rechtlichen Zulässigkeit teilt die Bundesregierung auf Anfrage 
der Fraktion DIE LINKE. mit, Anlass für das Tätigwerden des BfV sei die je-
weilige Anfrage des Ressorts. „Die Verantwortung für die Zulässigkeit hierfür 
trägt die anfragende Stelle“ (Antwort zu Frage 10a auf Bundestagsdrucksache 
19/21848). Die Fragestellerinnen und Fragesteller glauben nicht, dass das BfV 
die Verantwortung für sein Tätigwerden auf andere Ressorts abwälzen kann.

Die Fragestellerinnen und Fragesteller halten es nicht für eine Kleinigkeit, 
wenn Organisationen, die sich um Fördermittel des Bundes bewerben, mit ei-
ner Überprüfung durch den Inlandsgeheimdienst rechnen müssen. Sie halten 
es für erforderlich, die Öffentlichkeit hierüber aufzuklären und umfassend an-
zugeben, in welchem Umfang von dieser Praxis Gebrauch gemacht wird – und 
die Praxis letztlich zu beenden.

Für den Fall, dass einige der nachfolgenden Fragen nicht vollständig beant-
wortet werden können (sollte z. B. der Aktenbestand des BfV zu umfangreich 
sein), bitten die Fragestellerinnen und Fragesteller darum, sie zumindest teil-
weise zu beantworten, soweit beispielsweise die Speicher- oder Aufbewah-
rungspraxis einzelner Ressorts dies zulässt.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Aus Sicht der Bundesregierung dient das durch die Fragestellerinnen und Fra-
gesteller beleuchtete Verfahren dazu, die missbräuchliche Inanspruchnahme 
staatlicher Leistungen durch extremistische Organisationen zu verhindern. Im 
Kampf gegen den Extremismus aller Phänomenbereiche ist allein ein ganzheit-
licher Ansatz von präventiven und repressiven Maßnahmen zielführend; hierzu 
gehört auch, dass extremistische Gruppierungen keine (letztlich durch Steuer-
einnahmen zu finanzierende) staatlichen Leistungen erhalten.
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Aufgrund des Ressortprinzips und der daraus resultierenden, unterschiedlichen 
Arbeitsweisen der Ressorts wird bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage 
teilweise (wie in der Vorbemerkung der Fragesteller erbeten) nach Ressorts auf-
geschlüsselt geantwortet. Nur so können die unterschiedlichen Arbeitsweisen 
transparent und sinnvoll abgebildet werden.

 1. Wie erklärt die Bundesregierung, dass sie in Ihrer Antwort auf Bundes-
tagsdrucksache 19/21848 zu der Frage, wie viele Organisationen auf Ver-
anlassung von Ressorts überprüft wurden, mitteilt, es sei keine retrograde 
Auswertung möglich, obwohl sie in ihrer Antwort auf Bundestagsdruck-
sache 19/2086 angeben konnte, dass das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 51 
Organisationen vom Verfassungsschutz überprüfen ließ, in diesem Falle 
also sehr wohl eine retrograde Auswertung möglich war?

Die Fragen 1 und 2 der Bundestagsdrucksache 19/2086 bezogen sich aus-
schließlich auf die Bundesprogramme „Demokratie leben!“ und „Zusammen-
halt durch Teilhabe“. Aufgrund der hierzu vorliegenden Informationen war 
diesbezüglich eine Nennung der konkreten Zahl überprüfter Organisationen 
möglich. Die Frage 1 der Bundestagsdrucksache 19/21848 bezog sich hingegen 
auf sämtliche Förderprogramme bzw. Förderanträge in den Jahren 2018 und 
2019. Diesbezüglich war aufgrund des hierfür auszuwertenden enormen Akten-
bestandes eine Auswertung nicht zumutbar. Im Übrigen wird auf die Antwort 
auf Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestags-
drucksache 19/21848 verwiesen.

 2. Welche Ressorts erfassen in Projekt- oder Förderakten oder anderen Ak-
ten oder Dateien, ob sie das BMI bzw. das BfV ersucht haben, einzelne 
antragstellende Organisationen zu überprüfen?

 3. Wie gehen die einzelnen Ressorts bezüglich der statistischen Erfassung 
bzw. des Nachhaltens solcher Prüfvorgänge jeweils vor (bitte für jedes 
Ressort einzeln darlegen)?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 2 und 3 gemeinsam be-
antwortet.
Es wird auf die Antworten auf Frage 7 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE 
LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/2086, Frage 9 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 19/9152 so-
wie Frage 9 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestags-
drucksache 19/21848 verwiesen.

 4. Wie viele Organisationen, die Fördermittel beantragt hatten, wurden auf 
Veranlassung des

a) Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat,

b) Auswärtigen Amts,

c) Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

d) Bundesministeriums für Bildung und Forschung,

e) Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung

in den Jahren 2018 und 2019 durch das Bundesamt für Verfassungs-
schutz hinsichtlich etwaiger Erkenntnisse zu extremistischen Phänomen-
bereichen überprüft (bitte pro Jahr aufgliedern; falls keine vollständigen 
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Angaben auf Grundlage von Unterlagen des BfV gegeben werden kön-
nen, bitte die Informationen mitteilen, die bei den anfragenden Ressorts 
selbst nachgehalten werden, und begründen, welche Ressorts ggf. keine 
diesbezügliche Auswertung vornehmen können)?

 7. Wie viele Organisationen, die sich um Fördermittel beworben haben, 
sind auf Veranlassung jeweils welcher Ressorts in jeweils welchem Jahr 
vom Verfassungsschutz überprüft worden (bitte zumindest für jene Res-
sorts angeben, die diese Überprüfung in Akten oder Dateien speichern, 
und begründen, warum dies ggf. nicht auch für die anderen Ressorts an-
gegeben werden kann)?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 4 und 7 gemeinsam be-
antwortet.
Es wird zunächst auf die Antwort auf Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/21848 verwiesen; die Antwort be-
züglich der dort abgefragten Projektträger greift auch für die hier gestellte Fra-
ge nach Organisationen.
a) Im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) erfolgt keine 

darüberhinausgehende statistische Erfassung von Ersuchen an das BfV, so-
dass eine Beantwortung der Frage in diesem Zusammenhang nicht erfolgen 
kann; insoweit wird auf die Antwort zu Frage 1 und 2 der Kleinen Anfrage 
der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/21848 verwiesen. 
Im Geschäftsbereich des BMI werden lediglich Organisationen beim BfV 
abgefragt, deren Anträge bewilligt werden sollen. Im Jahr 2018 wurden 82 
Organisationen und im Jahr 2019 wurden 202 Organisationen beim BfV ab-
gefragt. Von diesen 202 Organisationen wurden 68 Organisationen bereits 
im Jahr 2019 für das Jahr 2020 abgefragt.

b) Auf Veranlassung des Auswärtigen Amts (AA) wurde in den Jahren 2018 
und 2019 eine Organisation im Sinne der Frage überprüft.

c) Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wurden im 
Jahr 2018 zwei Organisationen und im Jahr 2019 vier Organisationen im 
Sinne der Anfrage überprüft.

d) Auf Veranlassung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) erfolgten keine Überprüfungen im Sinne der Anfrage.

e) Auf Veranlassung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) erfolgten keine Überprüfungen im Sinne der 
Anfrage.

f) Im Zuständigkeitsbereich der Beauftragten der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration (IntB) erfolgte im Kontext des Phänomen-
bereichs Islamismus im Jahr 2019 in einem Projekt die Überprüfung von 42 
Organisationen.

 5. Welche Programme, die Fördermittel für zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen bereitstellen, haben die sechs Bundesressorts, die Organisationen 
vom Verfassungsschutz überprüfen lassen, in den Jahren 2018 und 2019 
angeboten?

Die Bundesregierung geht bei der Beantwortung der Frage 5 davon aus, dass 
sich der zweite Halbsatz der Frage „(…) die Organisationen vom Verfassungs-
schutz überprüfen lassen (…)“ auf die Bundesressorts bezieht und nicht auf die 
Programme, die Fördermittel für zivilgesellschaftliche Organisationen bzw. 
Projekte von zivilgesellschaftlichen Organisationen bereitstellen. Um die viel-

Drucksache 19/23525 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.



fältigen Arbeitsweisen der Bundesregierung abbilden zu können, wird unterteilt 
nach Ressorts geantwortet.
Im Geschäftsbereich des BMI hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) in den Jahren 2018 und 2019 die Förderprogramme „Integration 
durch Sport“, „Erstorientierungskurse und Wertvermittlung für Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerber“, „Nationales Präventionsprogramm gegen islamisti-
schen Extremismus“ und „Gemeinwesenorientierte Integrationsprojekte“ sowie 
die Bundeszentrale für politische Bildung – Geschäftsstelle des Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz (BfDT) den Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und 
Toleranz“ gefördert.
Die Fördermittel, die das Auswärtige Amt in den Jahren 2018 und 2019 verge-
ben hat, wurden nicht im Rahmen von Programmen im Sinne der Fragestellung 
zur Verfügung gestellt.
Im Geschäftsbereich des BMFSFJ wurden in den Jahren 2018 und 2019 För-
dermittel aus den Programmen „Demokratie leben!“, „Menschen stärken Men-
schen“, Internationaler Freiwilligendienst, Gemeinschaftlich wohnen, selbstbe-
stimmt leben, Häusliches Wohnen stärken, pflegende Angehörige entlasten, 
Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser, Aktion zusammen wachsen, 
Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP), Qualifizierungsoffensive (Sprach-
Kitas, Kita-Einstieg, Bundesprogramm Kindertagespflege, Bundesprogramm 
ProKindertagespflege, Einzelmaßnahmen), Kita-Plus sowie Fachkräfteoffensi-
ve an zivilgesellschaftliche Organisationen ausgekehrt. Das Bundesmodellpro-
gramm Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz stellte bis 2018 Fördermit-
tel für zivilgesellschaftliche Organisationen bereit.
Im Geschäftsbereich des BMZ wurden Fördermittel auf Grundlage der Pro-
gramme im Sinne der Anfrage in den Jahren 2018 und 2019 an die Programme 
„Aktionsgruppenprogramm – Kleinprojekte der entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit“, „Förderprogramm entwicklungspolitische Bildung“ (FEB), „För-
derung Auslandsprojekte (bengo) – Projekte zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen“, „Programm zur Förderung entwicklungspolitischer Qualifizierungsmaß-
nahmen“ (PFQ), „Transportkostenzuschuss – Transport von Sachspenden in 
Partnerländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit“, „Weltwärts – 
Austausch- und Entsendeprogramm für junge Erwachsene“, „Ziviler Friedens-
dienst“, „Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung“, „Sonderinitiative 
Eine Welt ohne Hunger“ (SEWO), „Sonderinitiative Fluchtursachen bekämpfen 
– Flüchtlinge integrieren“, „Maßnahmen der Krisenbewältigung, Übergangshil-
fe, Wiederaufbau, Infrastruktur im Krisenkontext“ sowie Förderungen an Trä-
ger der Sozialstrukturförderung und der politischen Stiftungen angeboten.
Im Zuständigkeitsbereich der IntB erfolgte die Förderung zivilgesellschaftli-
cher Organisationen im Rahmen der Programme Unterstützung von Flücht-
lingsprojekten, Präventionsprogramm gegen islamistischen Extremismus und 
Integrationspolitische Maßnahmen.

 6. Wie viele Organisationen haben die einzelnen beteiligten Ressorts in den 
Jahren 2018 und 2019 gefördert, und wie viele Organisationen hatten 
Förderanträge eingereicht?

Die Bundesregierung geht bei der Beantwortung der Frage davon aus, dass nur 
Förderungen gemeint sind, bei denen die missbräuchliche Inanspruchnahme 
staatlicher Leistungen überhaupt in Betracht kommt.
Die Förderungen durch die einzelnen beteiligten Ressorts in den Jahren 2018 
und 2019 sowie – falls Daten hierzu vorliegen – der eingereichten Förderanträ-
ge sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. Die Zahl der jeweils aufge-
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führten pro Jahr geförderten Organisationen und Projekte enthält teilweise auch 
Organisationen, deren Anträge in den Vorjahren bewilligt wurden. Es handelt 
sich um sog. Mehrjahresprojekte.

Im Geschäftsbereich des BMI:

Jahr Zahl der geförderten
Organisationen

Zahl der Organisationen, die Förderanträge 
eingereicht haben

2018 640 98*
2019 724 130*

*Die Zahl der eingereichten Anträge wird im Geschäftsbereich des BMI nicht 
sämtlich statistisch vorgehalten, sodass die hier genannten Zahlen nicht ab-
schließend sind.

Im Geschäftsbereich des AA:

Jahr Zahl der geförderten
Organisationen

Zahl der Organisationen, die Förderanträge 
eingereicht haben

2018 522 175
2019 594 196

Im Geschäftsbereich des BMFSFJ:

Jahr Zahl der geförderten
Organisationen

Zahl der Organisationen, die Förderanträge 
eingereicht haben

2018 rund 9.800 -**
2019 rund 11.500 -**

**Die in 2018 und 2019 geförderten Projekte wurden im BMFSFJ aufgrund von Förderanträgen 
bewilligt. Anträge, die nicht zu einer Förderung geführt haben, werden nicht dokumentiert, sodass 
zur Zahl der Organisationen, die Förderanträge eingereicht haben, keine Angaben gemacht werden 
können. Durch BMFSFJ erfolgten in beiden Jahren je sechs institutionelle Förderungen.

Im Geschäftsbereich des BMZ:

Jahr Zahl der geförderten
Organisationen

Zahl der Organisationen, die Förderanträge 
eingereicht haben

2018 
und 
2019

1.473 1.833

Im Zuständigkeitsbereich der IntB:

Jahr Zahl der geförderten
Organisationen

Zahl der Organisationen, die Förderanträge 
eingereicht haben

2018 30 -
2019 42 -
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a) Wie hoch wäre der zeitliche und personelle Aufwand, die Förder- oder 
Projektakten ggf. händisch nach einer Beiziehung des BfV auszuwer-
ten?

b) Wie hoch wäre der Aufwand, wenn lediglich nach einem konkreten 
Projektbereich oder Programm gefragt würde?

Fragen 6a und 6b werden im Zusammenhang beantwortet.
In der Summe – ohne BMFSFJ – wurden durch die Ressorts 3.247 Organisatio-
nen gefördert. Unter der Annahme, dass eine händische Auswertung einer Pro-
jektbewilligung ca. 20 Minuten Zeit in Anspruch nehmen würde, läge der per-
sonelle und zeitliche Aufwand zur Feststellung einer Beiziehung des BfV bei 
1.082 Stunden. Dies entspricht circa 26 Arbeitswochen bei einem Zeitansatz ei-
ner 41-Stunden-Woche eines einzelnen Mitarbeiters. Eine Ausnahme – auch im 
Hinblick auf die Fragestellung nach einem konkreten Projektbereich – gilt hier 
lediglich für das BMFSFJ, da hier eine anlassbezogene Überprüfung von zivil-
gesellschaftlichen Organisationen auf mögliche verfassungsschutzrelevante Er-
kenntnisse ausschließlich im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie le-
ben!“ erfolgte; eine Auswertung im Sinne der Fragestellung kann nicht erfol-
gen, da die Überprüfung nicht in Projektakten aufgeführt wird.

 8. Trifft die Aussage der Bundesregierung zu, dass grundsätzlich Angaben 
zu Name und Sitz der Organisation übermittelt werden (Antwort zu Fra-
ge 6 auf Bundestagsdrucksache 19/9152), oder trifft die Aussage der 
Bundesregierung zu, dass auch Angaben zu natürlichen Personen Gegen-
stand der Anfragen beim BfV sein können (Antwort zu Frage 5 auf Bun-
destagsdrucksache 19/21848), und wie erklärt die Bundesregierung den 
aus Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller gegebenen Widerspruch 
zwischen diesen beiden Aussagen?

Der durch die Fragesteller wahrgenommene Widerspruch besteht nicht. Zwar 
werden grundsätzlich, also in der Regel, Name und Sitz der Organisation über-
mittelt, es besteht jedoch (im Einzelfall) auch die Möglichkeit, im Rahmen der 
Abfrage Angaben zu natürlichen Personen zu machen.

 9. Sind in der Vergangenheit jemals im Rahmen des sog. Haber-Verfahrens 
personenbezogene Daten übermittelt worden, und hat das BfV jemals 
Angaben dazu gemacht, ob in Bezug auf konkrete Personen Erkenntnisse 
vorliegen (wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage), und welche Angaben 
kann die Bundesregierung dazu machen,

a) wie viele Personen dies betraf,

b) welche Ressorts Anfragen zu konkreten Personen gestellt haben,

c) wie sich die Überprüfungen auf einzelne Jahre verteilen,

d) wie häufig Erkenntnisse zu einzelnen Personen vorlagen (bitte nach 
Phänomenbereichen aufgliedern), und

e) welche Folgen das Vorliegen von Erkenntnissen für die Entscheidung 
über Förderanträge oder für bereits laufende Förderungen hatte?

Die Fragen 9 und 9a bis 9e werden im Sachzusammenhang beantwortet.
Sofern anlassbezogene Abfragen durch die Bundesregierung auf das Vorliegen
sicherheitsrelevanter Erkenntnisse durchgeführt werden, so sind auch Einzelfäl-
le möglich, in denen personenbezogene Daten im Rahmen der Abfrage über-
mittelt werden. Es wird insoweit auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen.
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Das BfV teilt auf Grundlage des § 19 Absatz 1 Satz 2 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes (BVerfSchG) auf die in Rede stehenden Anfragen lediglich mit, 
ob verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vorliegen oder nicht. In den Fällen, 
in denen das BMI im Rahmen seiner fachaufsichtlichen Aufgabenwahrneh-
mung über das erbetene Votum hinaus weitere Angaben nachfragt, erfolgt auch 
eine inhaltlich qualifizierte Auskunft an das BMI unter Angabe des jeweiligen 
Verschlusssachengrades der übermittelten Informationen.
Hinsichtlich der erbetenen Aufschlüsselung wird mitgeteilt, dass eine Beant-
wortung der Frage wegen des unzumutbaren Aufwandes, der mit der Beantwor-
tung verbunden wäre, nicht erfolgen kann. Die Klärung der Frage würde die 
Sichtung und händische Auswertung eines immensen Aktenbestandes im Be-
reich mehrerer Abteilungen des BfV erforderlich machen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung bestätigt, dass das parlamentari-
sche Informationsrecht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit steht (BVerfGE 
147, 50, 147). Es sind alle Informationen mitzuteilen, über die die Bundesregie-
rung verfügt oder die sie mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung bringen kann.
Darüber hinaus wird auf die Antwort auf Frage 5 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/21848 verwiesen.
Das Vorliegen von Erkenntnissen hat in der Regel zur Folge, dass eine Förde-
rung nicht erfolgt. Die Entscheidung liegt jedoch jeweils im Ermessen der zu-
wendungsgebenden Stelle.

10. Ist die Bundesregierung tatsächlich der Ansicht, dass die Verantwortung 
für die Zulässigkeit eines Tätigwerdens des BfV nicht beim BfV oder 
dem übergeordneten BMI liege, sondern (allein) bei denjenigen Ressorts, 
die das BfV um ein Tätigwerden bitten (vgl. Antwort zu Frage 10a auf 
Bundestagsdrucksache 19/21848; bitte begründen)?

In der angegebenen Antwort hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass die Ver-
antwortung für die Zulässigkeit einer Anfrage die anfragende Stelle hat. Dass 
das BfV keine Verantwortung für die Zulässigkeit seines Tätigwerdens trage, 
hat die Bundesregierung in der betreffenden Antwort nicht geäußert.

11. Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Fragestellerinnen und Frage-
steller, dass die Öffentlichkeit ein legitimes Interesse an der oben ge-
schilderten Überprüfungspraxis von Ressorts und Inlandsgeheimdienst 
hat, und falls ja, was will sie unternehmen, um die Frage, wie viele zivil-
gesellschaftliche Organisationen vom BfV auf Veranlassung von Res-
sorts überprüft wurden und werden, besser beantworten zu können, oder 
beabsichtigt sie, die Überprüfungspraxis einzustellen?

Der Öffentlichkeit ist – unter anderem auch durch Antworten der Bundesregie-
rung auf verschiedene parlamentarische Anfragen – bekannt, dass Bundesres-
sorts zur Vermeidung einer Förderung extremistischer Bestrebungen unter Um-
ständen eine dazu nötige Sachklärung auch durch Anfrage bei der zuständigen 
Fachbehörde, dem BfV, betreiben. Auch künftig sollen extremistische Bestre-
bungen nicht missbräuchlich öffentliche Förderung erhalten und folglich bei 
Anlass vorsorglich entsprechende Sachprüfungen erfolgen.

Drucksache 19/23525 – 8 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.



12. Welche Bundesressorts weisen in ihren Ausschreibungen von Förderpro-
jekten oder Programmen darauf hin, dass Antragstellende mit einer Über-
prüfung durch das BfV rechnen müssen, und falls kein solcher Hinweis 
gegeben wird, warum nicht?

Die Abfrage von Organisationen beim BfV vor der Entscheidung über eine För-
derung mit staatlichen Mitteln stellt einen von mehreren Bausteinen dar, die 
den Ressorts im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung zur Verfügung stehen.
Das Verfahren wurde in den letzten Jahren bereits so häufig öffentlich disku-
tiert, dass eine gesonderte Erwähnung in der Ausschreibung schon aus rein tat-
sächlichen Gründen obsolet erscheint.
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